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1 Vorbemerkung 

In der Gemeinde Bohmte ist die Erweiterung eines bestehenden Masthähnchenstalles mit bis-

her insgesamt 84.000 Masthähnchen (in zwei Ställen) um zwei weitere Stalleinheiten mit je-

weils 42.000 Masthähnchenplätzen vorgesehen. Der Planung liegt ein vorhabenbezogener 

Bebauungsplan zugrunde (Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 105 „Tierhaltungsanlage 

Schulze-Zumkley“ der Gemeinde Bohmte).   

 

Um die artenschutzrechtliche Belange im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren fachlich ausreichend zu berücksichtigen wird im Zuge des immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahren ein Artenschutzbeitrag (ASB) erstellt, der hiermit zur Vorlage kommt. 

 

 

2 Artenschutzbeitrag 

2.1  Rechtliche Grundlagen 

Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes werden über die Paragraphen 44 und 45 

BNatSchG erfasst.  

Der § 44 Abs. 1 BNatSchG listet die zu beachtenden Zugriffsverbote auf. Dort heißt es: 

 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 

Nach § 44 (5), Satz 5 sind die national besonders geschützten Arten (und darunter fallen auch 

die streng national geschützten Arten) von den Verbotstatbeständen bei Planungs- und Zulas-

sungsvorhaben freigestellt. Die Verbotstatbestände gelten demnach ausschließlich für FFH-

Anhang-IV-Arten, die europäischen Vogelarten und für Arten, die in einer Rechtsverordnung 

nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind.   

Nach § 44 (5), Satz 2 liegt das Verbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn sich das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für die betroffenen Exemplare nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-

tigungen durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden können.  

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 ist nach Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 nur relevant, wenn die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten bleibt. Gegebenenfalls lassen sich 
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diese Verbote durch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen abwenden. Dies schließt 

die sog. „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ (<-> CEF-Maßnahmen gem. Europäischer 

Kommission) nach § 44 (5), Satz 3 mit ein. 

Können die Verbotstatbestände nicht abgewendet werden (Unvermeidbarkeit von Zugriffsver-

boten), kann die nach Landesrecht zuständige Behörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen; 

dies wird in § 45 Abs.7 BNatSchG geregelt: 

(7) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des Verbrin-

gens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im Ein-

zelfall weitere Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken die-

nende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen 

auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 

solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 

Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der 

Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2009/147/EG sind zu beachten. Die Lan-

desregierungen können Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können 

die Ermächtigung nach Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 

(ebd.) 

 

Der § 45 Abs.7 BNatSchG führt u.a. zu einer Vereinheitlichung der Ausnahmevoraussetzun-

gen für europäische Vogelarten und die Anhang-IV-FFH-Arten.   

Die drei grundsätzlichen Ausnahmevoraussetzungen sind: 

• öffentliches Interesse / zwingende Gründe [§ 45, Abs.7, Nr. 4 und 5], 

• es existieren keine zumutbaren Alternativen und 

• der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht. 

Zum letztgenannten Punkt können im Rahmen des Ausnahmeverfahrens spezielle „Kompen-

satorische Maßnahmen“ durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um die von der Euro-

päischen Kommission vorgeschlagenen „Compensatory Measures“, im Gegensatz zu den 

sog. CEF-Maßnahmen (s.o.). 

 
 

2.2 Artenschutzrechtliche Bestandsaufnahme 

2.2.1 Vorhabenbereich und Methodik 

Das Plangebiet zum Vorhaben (B-Plan Nr. 105 + 17. Änderung FNP der Gemeinde Bohmte) 

weist eine Fläche von ca. 2,7 ha auf und umfasst neben den vorhandenen Mastställen mit 

umlaufender Eingrünung und Regenrückhaltebecken, ca. 1,4 ha Ackerfläche die für die ge-

plante Erweiterung der Stallanlage zur Verfügung steht. Der vom Vorhaben betroffene Bereich 
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liegt innerhalb der ackerbaulich genutzten Kulturlandschaft. Westlich wird der Bereich von ei-

ner Zufahrtstraße mit angrenzender Hecke begrenzt. Die vorgesehene Erweiterung betrifft in 

erster Linie die Ackerfläche südlich der vorhandenen Stallanlage. 

Der Planung liegt ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zugrunde (Vorhabenbezogener 

Bebauungsplan Nr. 105 „Tierhaltungsanlage Schulze-Zumkley“ der Gemeinde Bohmte). Im 

Zuge der Planung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, erfolgte für die Erstellung der 

umweltspezifischen Unterlagen unter Berücksichtigung der räumlichen Lage, der 

vorhandenen Biotoptypenausstattung und den daraus resultierenden Erkenntnissen eine 

artenschutzrechtliche Vorprüfung mit Ableitung und gutachterlicher Abschätzung der Wirkfak-

toren und des möglicherweise vorkommenden Artgruppen-/ Artpotenzials artenschutzrechtlich 

relevanter Arten für das Vorhaben (Relevanzanalyse). Im Ergebnis dieser Relevanzanalyse 

sind Vorkommen und Auswirkungen auf Brutvögel im Plangebiet nicht vollständig ausge-

schlossen worden. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgte daher im 

Frühjahr 2016 eine eingeschränkte Erfassung des Brutvogelspektrums (sh. Kap. 9.3.2 des 

Umweltberichts zum B-Plan Nr. 105 + 17. Änderung FNP der Gemeinde Bohmte) und eine 

artenschutzrechtliche Wirkprognose mit notwendigen Maßnahmen zur Vorhabenrealisierung 

(sh. Kap. 9.3.3 des Umweltberichts zum B-Plan Nr. 105 + 17. Änderung FNP der Gemeinde 

Bohmte). Auswirkungen auf weitere Artgruppen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie konnten 

seinerzeit ausgeschlossen werden. 

Zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren des Vorhabens erfolgte dann am 

01.09.2020 eine Antragskonferenz mit den zuständigen Behörden. In dem Scopingtermin wur-

den für die dann 168.000 Masthähnchen umfassende Anlage die UVP-Pflicht und Durchfüh-

rung eines öffentlichen Genehmigungsverfahrens festgestellt. Der zu den Antragsunterlagen 

gehörende UVP-Bericht muss alle nach § 16 UVPG benannten Inhalte umfassen. In diesem 

Zuge wurde festgelegt, dass die vorliegende Brutvogelkartierung aus 2016, welche im Zuge 

des Umweltberichtes zum Bebauungsplan Nr. 105 „Tierhaltungsanlage Schulze-Zumkley“ 

durchgeführt wurde, entsprechend den Anforderungen des Landkreises zu aktualisieren ist. 

Die auf diesem Termin geforderten methodengerechten und rechtssicheren Erfassungen der 

Brutvögel erfolgte im Frühjahr 2022, das Vorgehen, die Ergebnisse und die Bewertung sind in 

einem separaten Erläuterungsbericht entsprechend beschrieben und dokumentiert (s. IPW 

2022). 

 

Fazit:  

Im Ergebnis der o.g. Faunapotenzialabschätzung sowie aufgrund der Ausprägung des Vorha-

benbereiches und seiner Umgebung sind artenschutzrechtlich die Artgruppen der Brutvögel 

potenziell von dem Vorhaben betroffen und daher näher zu betrachten. Vor diesem Hinter-

grund sind im Jahr 2016 und 2022 faunistische Kartierungen zu der Artgruppe der Brutvögel 

(IPW 2018 und IPW 2022) durchgeführt worden. Der Artenschutzbeitrag auf der Grundlage der 

Daten aus den faunistischen Erfassungen zu den Brutvögeln wird hiermit vorgelegt.  
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2.3 Artenschutzrechtliche Wirkungsprognose  

2.3.1 Vorhabenspezifische Wirkfaktoren 

Planungsanlass des Vorhabens ist die Erweiterung eines bestehenden Masthähnchenstalles 

mit bisher insgesamt 84.000 Masthähnchen (in zwei Ställen) um zwei weitere Stalleinheiten 

mit jeweils 42.000 Masthähnchenplätzen. Durch die „Umnutzung“ der für die Erweiterung in 

Anspruch genommenen Flächen kommt es somit zu einem Verlust von landwirtschaftlicher 

Nutzfläche (Acker) sowie ggf. zu geringfügigem Verlust von Ziergebüschen aus teils nichthei-

mischen oder gebietsfremden Gehölzen (Eingrünung der bestehenden Stallanlage). Weiterhin 

werden in diesen Bereichen neue Anpflanzungen von standortgerechten Bäumen und Sträu-

chern (Sichtschutzpflanzung) sowie sonstige Freiflächen (Beete/Rabatten) entstehen.  

Die vorhandene und das Untersuchungsgebiet von Südwest nach Nordost überspannende 

Hochspannungsleitung, die Nutzung (Betrieb) der westlich verlaufenden Bundesstraße (B 51), 

der östlich verlaufenden Bahnlinie, der bestehenden Maststallanlage und die intensive Nut-

zung der betroffenen landwirtschaftlichen Nutzfläche sind als starke Beeinträchtigung/ Vorbe-

lastung (Deckungs-/ Nahrungsarmut, Lärm, optische Reize, Kollisionsgefährdung) faunisti-

scher Habitatqualitäten für die Brutvogelfauna (speziell der Feld- und Bodenbrüter der Offen-

landschaft; Kiebitz und Feldlerche) einzustufen.  

 

Grundsätzlich kann im Rahmen der Wirkungsabschätzung zwischen bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden werden. 

 

Baubedingt werden sich vorübergehend optische und akustische Störwirkungen (Licht, Lärm, 

Erschütterungen) durch Baumaschinen etc. auf die unmittelbare Umgebung auswirken. Neben 

den direkt zu bebauenden Flächen könnten weitere Flächen als Lagerflächen für Baumateria-

lien etc. in Anspruch genommen werden. Konkrete Angaben liegen dazu nicht vor. Das Plan-

gebiet ist durch die vorhandene Nutzung und den Betrieb der B 51 und der östlich verlaufenden 

Bahnlinie bereits relativ stark vorbelastet. Diese Störwirkungen werden das aktuell bestehende 

Maß an betriebsbedingten Störfaktoren der Umgebung voraussichtlich für artenschutzrechtlich 

relevante Arten kaum wirksam überschreiten, so dass die baubedingten, vorübergehend wirk-

samen Störwirkungen, als wahrscheinlich nicht erheblich eingestuft werden. Ob baubedingte 

Auswirkungen für vorkommende artenschutzrechtlich bedeutsame Arten zu erwarten sind, 

kann auf Grundlage von Ergebnissen der speziellen faunistischen Erfassungen und konkreter 

Betroffenheitsanalyse von den vorkommenden Arten zu dieser Artgruppe geklärt werden. 

 

Anlagebedingt werden ggf. ein kleiner Teil der vorhandenen Sichtschutzgehölze sowie haupt-

sächlich eine artenarme Ackerfläche in Anspruch genommen und entfallen. Somit gehen Be-

reiche verloren, die Nahrungsraum und gegebenenfalls Brutplatzangebote für europäische 

Brutvogelarten bieten. Mit dem Verlust von Gehölzen und landwirtschaftlicher Nutzfläche 

könnten Fortpflanzungs-/ und Ruhestätten von planungsrelevanten und von verbreiteten Brut-

vogelarten in Anspruch genommen werden, oder auch Tiere von europäischen Brutvogelarten 

getötet werden. Eine wirksame erhebliche Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten 

Arten oder deren Lebensstätten ist somit durch die Tötung oder die Inanspruchnahme von 

Brutplatzangeboten (Fortpflanzungs-/ und Ruhestätten (Nester)) von planungsrelevanten oder 
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auch von ungefährdeten, verbreiteten Vogelarten durch das Beseitigen von Gehölzen und 

sonstigen Vegetationsstrukturen möglich.  

Ob die Gehölze/ sonstigen Biotope spezielle Funktionen im Hinblick auf Fortpflanzungs-/ und 

Ruhestätten europäischer Brutvogelarten aufweisen und welche anlagebedingten Auswirkun-

gen zu erwarten sind, kann auf Grundlage der Ergebnisse der speziellen faunistischen Erfas-

sungen und konkreter Betroffenheitsanalyse von den vorkommenden Arten zu dieser Art-

gruppe geklärt werden. 

 

Im Vorhabensbereich sind aktuell schon bestehende Maststallanlagen vorhanden, zusätzlich 

verläuft in mittlerer westlicher Entfernung die Trasse der B 51 und östlich eine Bahntrasse. Mit 

der Umsetzung der Planung sind betriebsbedingt dauerhafte Störwirkungen durch Licht, Ge-

räusche und geringfügig auch Bewegung zu erwarten. Die Auswirkungen beschränken sich 

dabei auf das unmittelbar angrenzende Umfeld und werden sich in ihrer Dimension/ Umfang 

nicht wirksam von den aktuell schon bestehenden betriebsbedingten Störwirkungen der un-

mittelbaren Umgebung (Vorbelastung) unterscheiden. Ob es wirksame oder erhebliche Betrof-

fenheiten von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten durch den Betrieb der zukünftigen zu-

sätzlichen Maststallanlagen geben kann, kann auf Grundlage der Ergebnisse der speziellen 

faunistischen Erfassungen und konkreter Betroffenheitsanalyse von den vorkommenden Arten 

zu dieser Artgruppe geklärt werden. 

 

 

2.4 Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände und notwendige Maßnahmen 

zur Vorhabensrealisierung 

2.4.1 Brutvögel  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 105 der Gemeinde Bohmte erfolgte im 

Frühjahr 2016 eine eingeschränkte Erfassung des Brutvogelspektrums, zusätzlich wurde zum 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren des Vorhabens im Frühjahr 2022 eine 

weitere methodengerechte und rechtssichere Erfassung der Brutvögel durchgeführt. Details 

zu Methoden, Ergebnissen und Bewertungen sind in den entsprechenden Gutachten beschrie-

ben, auf die hiermit verwiesen wird (sh. IPW 2018 und IPW 2022). 

 

In den Gutachten wurde bei der Bewertung speziell auf die Nachweise der Rote-Liste-Arten (= 

Brutvogelarten „besonderer Planungsrelevanz“) eingegangen, welche dort als besondere Vor-

kommen bewertet wurden. 

 
 

2.4.2 Bewertung der erhobenen Kartierdaten und Auswirkungsprognose 

Wirkprognose zu „Brutvogelarten mit besonderer Planungsrelevanz“  

 

Bluthänfling (Nachweis im Jahr 2022): Die Art wurde einmalig in den angepflanzten Zierge-

hölzen nördlich der bestehenden Stallanlage am 04.05.2022 registriert (Brutzeitfeststellung). 

Möglicherweise befindet sich ein Brut-/ Nistplatz in geeigneten Strukturen (Gebüsche, Hecken, 

Anpflanzungen um den bestehenden Maststall) und/oder Flächen des Untersuchungsgebietes 

dienen der Art zur gelegentlichen Nahrungssuche. Die hier vorhandene Pflanzung inkl. der 
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Kraut- und Saumstrukturen sind auch im Bebauungsplan als Fläche mit Pflanzbindung festge-

setzt, Änderungen sind durch die Erweiterungsabsichten im südlichen Plangebiet nicht vorge-

sehen. Es wurden keine Fortpflanzungs-/ Ruhestätten der Art im Untersuchungsgebiet oder 

seiner näheren und mittleren Umgebung nachgewiesen (kein Nachweis als Revierinhaber). 

Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage auf der Ackerfläche südlich an die bestehende Stall-

anlage angrenzend wird keine Strukturen in Anspruch nehmen, die sich als Brutplatz oder 

essentielles Nahrungshabitat für die Art Bluthänfling eignen könnten. 

Die Vogelart Bluthänfling oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden Pla-

nung artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 

44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 

44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird 

ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Braunkehlchen (Nachweis im Jahr 2016): Das Braunkehlchen wurde einmalig am 10.05.2016 

im nördlichen Plangebiet nahrungssuchend nachgewiesen (Brutzeitfeststellung). Es wurden 

keine Fortpflanzungs-/ Ruhestätten der Art im Untersuchungsgebiet oder seiner näheren und 

mittleren Umgebung nachgewiesen (kein Nachweis als Revierinhaber). Das Braunkehlchen 

ist ein Brutvogel halboffener Landschaften mit Strukturen, die als Singwarten genutzt werden 

können und bodennaher Deckung für den Nestbau. In naturnahen Landschaften werden Nie-

dermoore oder Hochmoore mit Birkenjungwuchs, Uferstaudenfluren oder Altschilfbestände mit 

Weiden besiedelt. In der Kulturlandschaft werden brachliegende Gras- Krautfluren, Ackerbra-

chen oder Grabensystem mit saumartigen Hochstaudenfluren sowie Krautsäume zwischen 

Ackerflächen angenommen. Innerhalb des Plangebietes war im Frühjahr 2016 im nördlichen 

und östlichen Plangebiet eine relativ breite noch junge Pflanzung aus heimischen Laubhölzern 

vorhanden, der Unterwuchs sowie ein außerhalb der Zaunanlage vorhandener Randstreifen, 

stellte sich als halbruderale Gras- und Staudenflur dar. Diese extensiv genutzten Flächen kön-

nen ein Bruthabitat für die Art darstellen. Die hier vorhandene Pflanzung inkl. der Kraut- und 

Saumstrukturen sind auch im Bebauungsplan als Fläche mit Pflanzbindung festgesetzt, Ände-

rungen sind durch die Erweiterungsabsichten im südlichen Plangebiet nicht vorgesehen. Der 

Bau einer zusätzlichen Stallanlage auf der Ackerfläche südlich an die bestehende Stallanlage 

angrenzend wird keine Strukturen in Anspruch nehmen, die sich als Brutplatz oder essentielles 

Nahrungshabitat für die Art Braunkehlchen eignen könnten. 

Die Vogelart Braunkehlchen oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden 

Planung artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten 

nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf 

den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

wird ebenfalls ausgeschlossen. 

Potentielle Bruthabitate sind somit von der Planung nicht betroffen. Für das Braunkehlchen 

wird daher davon ausgegangen, dass die Verbotstatbestände des Besonderen Artenschutzes 

nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG nicht erfüllt werden.  

 

Feldlerche (Nachweis im Jahr 2016): Die Offenlandart wurde im Jahr 2016 ca. 150 m nördlich 

des Plangebietes auf den landwirtschaftlichen Flächen als Revierinhaber festgestellt. Für die 

Flächen im Plangebiet konnte keine Nutzung festgestellt werden. Im Jahr 2022 ergaben sich 
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keine Nachweise innerhalb des Untersuchungsgebietes (bis 300 Meter), zweimalig wurde Re-

vierverhalten (Gesang) außerhalb des Untersuchungsgebietes, ca. 300 bis 400 Meter nord-

östlich, jenseits der Bahntrasse festgestellt. Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Art wer-

den somit nicht unmittelbar in Anspruch genommen. Die Offenlandart Feldlerche hält zu verti-

kalen Strukturen wie Gebäuden einen Abstand von ca. 200 m ein. Eine Verschiebung des 

2016 festgestellten Reviermittelpunktes aufgrund der Erweiterung südlich der vorhandenen 

Stallanlagen ist nicht zu erwarten (die Wirkfaktoren der bereits vorhandenen Gebäude-/ Stall-

kulisse werden sich nicht wirksam erhöhen). Unter der Voraussetzung, dass auch baubedingt 

die Ackerflächen nördlich des Plangebietes nicht als Lagerflächen oder ähnliches genutzt wer-

den, werden die Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG 

nicht ausgelöst. 

Die Vogelart Feldlerche oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden Pla-

nung artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 

44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 

44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird 

ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Gartengrasmücke (Nachweis im Jahr 2022): Die Gartengrasmücke wurde einmalige in den 

begleitenden Gehölzreihen der Bahntrasse ca. 150 Meter nordöstlich der bestehenden Stall-

anlage am 17.05.2022 registriert (Brutzeitfeststellung während der Hauptdurchzugszeit). Mög-

licherweise befindet sich ein Brut-/ Nistplatz in geeigneten Strukturen (üppig bewachsene Dop-

pelknicks/ dichte Hecken entlang der Bahntrasse) und/oder die Flächen des Untersuchungs-

gebietes dienen der Art zur gelegentlichen Nahrungssuche. Es wurden keine Fortpflanzungs-

/ Ruhestätten der Art im Untersuchungsgebiet oder seiner näheren und mittleren Umgebung 

nachgewiesen (kein Nachweis als Revierinhaber).  

Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage auf der Ackerfläche südlich an die bestehende Stall-

anlage angrenzend wird keine Strukturen in Anspruch nehmen, die sich als Brutplatz oder 

essentielles Nahrungshabitat für die Art Gartengrasmücke eignen könnten. 

Die Vogelart Gartengrasmücke oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden 

Planung artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten 

nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf 

den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

wird ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Kiebitz (Nachweis im Jahr 2016 und 2022): Die Offenlandart wurde im Jahr 2016 ca. 250 m 

nördlich des Plangebietes auf den landwirtschaftlichen Flächen als Revierinhaber festgestellt. 

Im Jahr 2022 gelang lediglich eine einmalige Registrierung eines einzelnen Individuums am 

04.05.2022 bei der Nahrungssuche und Ruf auf einer frisch gelegten Maisfläche ca. 150 Meter 

nördlich der bestehenden Stallanlage, danach Abflug in östliche Richtung (Status: Brutzeitfest-

stellung). Es wurden in 2022 somit keine Fortpflanzungs-/ Ruhestätten der Art im Untersu-

chungsgebiet nachgewiesen. Möglicherweise befindet sich ein Brut-/ Nistplatz auf geeigneten 

Strukturen und landwirtschaftlichen Nutzflächen in näherer oder mittlerer Entfernung außer-

halb des Untersuchungsgebietes. Die Offenlandart kiebitz hält zu vertikalen Strukturen wie 
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Gebäuden einen Abstand von ca. 200 m ein. Eine Verschiebung des 2016 festgestellten Re-

viermittelpunktes aufgrund der Erweiterung südlich der vorhandenen Stallanlagen ist nicht zu 

erwarten (die Wirkfaktoren der bereits vorhandenen Gebäude-/ Stallkulisse werden sich nicht 

wirksam erhöhen). Unter der Voraussetzung, dass auch baubedingt die Ackerflächen nördlich 

des Plangebietes nicht als Lagerflächen oder ähnliches genutzt werden, werden die Verbots-

tatbestände des besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG nicht ausgelöst. 

Die Vogelart Kiebitz oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden Planung 

artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 44 

(1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 44 

(1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf den Erhal-

tungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird eben-

falls ausgeschlossen. 

  

Rauchschwalbe (Nachweis im Jahr 2016 und 2022): Es wurden sowohl 2016 als auch 2022 

keine Fortpflanzungs-/ Ruhestätten der Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Brutmög-

lichkeiten sind für die im Innern von Gebäuden brütende Art in den abgedichteten Mastställen 

auch nicht zu erwarten. Vermutlich kein Brut-/ Nistplatz im UG und seiner näheren Umgebung. 

Es erfolgte eine regelmäßige Beobachtung von ein bis mehreren (4-6) Individuen bei der Nah-

rungssuche im Bereich der bestehenden Stallanlage und im nördlichen Untersuchungsgebiet. 

Teilflächen des Untersuchungsgebietes (insbesondere der Bereich der bestehenden Stallan-

lage (Fluginsekten) dienen der Art als Nahrungshabitat. ohne besondere Bedeutung (Status: 

Nahrungsgast).  

Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage wird das Nahrungsangebot für die Art Rauchschwalbe 

im Untersuchungsgebiet voraussichtlich nicht verringern, möglicherweise sogar erhöhen. 

Die Vogelart Rauchschwalbe oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden 

Planung artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten 

nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf 

den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

wird ebenfalls ausgeschlossen. 

 

Rebhuhn (Nachweis im Jahr 2022): Es gelang eine einmalige Feststellung eines Paares 

(17.05.22) am Sand-/Ruderalstreifen unmittelbar südlich der bestehenden Stallanlage (hu-

dern), danach erfolgte ein Abflug in östliche Richtung (Bahntrasse). Status: Revierinhaber 

(Brutverdacht). Die Art Rebhuhn bevorzugt Lebensraum in der offenen Agrarlandschaft wobei 

es Präferenzen zu Ackernutzung gibt. Ausschlaggebend für das Rebhuhn sind halboffene, 

kleinräumig strukturierte Kulturlandschaften. In Mitteleuropa werden hauptsächlich Sekun-

därbiotope in Agrarlandschaften besiedelt, extensiv genutzte Ackergebiete sowie Grünland mit 

kleinflächiger Gliederung durch breite Wege und Feldsäume, Hecken, Feldgehölze, Gebüsch-

gruppen und Brachen. Das Rebhuhn ist ein Bodenbrüter mit gut verstecktem Nest in Feldrai-

nen, Weg- und Grabenrändern, Hecken, Gehölz- und Waldrändern. Als Nestflüchter werden 

die Jungen unmittelbar nach dem Schlupf weggeführt, die Adulten und Jungtiere leben bis zum 

Spätwinter in den Familienverbänden zusammen. Das verlassene Nest wird nicht wieder zu 

einer erneuten Brut genutzt). Die Tiere sind vergleichsweise ortstreu, und vollziehen nur selten 

größere Ortswechsel. Meist bewegen sie sich in einem begrenzten Bereich von nur wenigen 
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Quadratkilometern. Entscheidend für das Vorkommen sind ein ausreichendes Nahrungsange-

bot sowie günstige Versteckmöglichkeiten. 

 

Es gelang kein Nachweis eines konkreten Nistplatzes / Reviermittelpunkt. Falls im Jahr 2022 

eine Brut erfolgte, befindet sich ein Brut-/ Nistplatz wahrscheinlich in geeigneten Feldrainen, 

Grasstreifen, Weg-/ Grabenrändern oder Hecken/ Anpflanzung mit vorgelagerten Gras-/ Stau-

denfluren im Untersuchungsgebiet oder der Umgebung. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

randlichen Eingrünungen mit Gras-/ Staudenfluren nördlich oder östlich der bestehenden Stall-

anlage als Bruthabitat/ Brutplatz der Art fungieren können.  

Ein baubedingter Verlust und somit eine direkte Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht. Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage ist auf der Ackerfläche süd-

lich an die bestehende Stallanlage angrenzend vorgesehen. Er wird keine Strukturen in An-

spruch nehmen, die sich als direkter Brutplatz oder essentielles Nahrungshabitat für die Art 

Rebhuhn eignen, da sich südlich der bestehenden Stallanlage keine geeigneten Habitatbedin-

gungen (ausreichend breite Grasstreifen, Weg-/ Grabenrändern oder Hecken/ Anpflanzung 

mit vorgelagerten Gras-/ Staudenfluren) befinden. Diese hier benannten und geeigneten Struk-

turen umgeben den nördlichen und östlichen Randbereich der bestehenden Stallanlage und 

bleiben erhalten, da sie im Bebauungsplan als Fläche mit Pflanzbindung festgesetzt sind, Än-

derungen dieser geeigneten Habitatstrukturen sind durch die Erweiterungsabsichten im südli-

chen Plangebiet nicht vorgesehen. Im Zuge der Fertigstellung der neuen Stallanlage wird 

diese ebenfalls entlang der östlichen und südlichen Grenze mit 10 Meter breiten Streifen, wel-

che als Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen festgesetzt sind, umgeben. Die für einen Brutplatz der Art Rebhuhn geeigneten Habitat-

bedingungen werden daher auch nicht verringert, sondern bleiben erhalten und werden sich 

flächenmäßig zukünftig noch erhöhen. Die Strukturen der Stallgebäude und der Betrieb der-

selben stellen für die Art Rebhuhn keine relevanten Störfaktoren bzw. Störwirkung dar, schon 

aktuell werden die direkten Randbereiche der vorhandenen Gebäude als Aufenthaltsbereiche 

durch die Art genutzt.  

Unter Berücksichtigung der im Bebauungsplan benannten artenschutzrechtliche Vorgaben zur 

Baufeldräumung (Inanspruchnahme des Bodens (Abschieben von Oberboden, Einrichten von 

Lagerflächen etc.) und die Entfernung von Gehölzbewuchs sowie Gras- Staudenfluren nur au-

ßerhalb der Brutzeit und somit in Anlehnung an § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen Oktober 

und Ende Februar, weiterhin dürfen die Ackerflächen nördlich des Plangebietes während der 

Brutzeit auch baubedingt für Lagerflächen oder Baustelleneinrichtungen nicht in Anspruch ge-

nommen werden) sind keine Zerstörungen von Fortpflanzungs-/ und Ruhestätten oder Tötun-

gen von Individuen der Art Rebhuhn zu erwarten.  

Die Vogelart Rebhuhn oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden Planung 

unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Baufeldräumung und der baubedingten Lagerflä-

chen artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 

44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 

44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf den 

Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird 

ebenfalls ausgeschlossen. 
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Rotmilan (Nachweis im Jahr 2016): Der Rotmilan wurde nur einmalig als Nahrungsgast (Über-

flieger) am 01.04.2016 erfasst. Es wurden keine Fortpflanzungs-/ Ruhestätten der Art im Un-

tersuchungsgebiet und seiner näheren Umgebung nachgewiesen. Teilflächen des Untersu-

chungsgebietes dienen der Art wahrscheinlich als Nahrungshabitat ohne besondere Bedeu-

tung. Für diese Art kann davon ausgegangen werden, dass das Plangebiet kein essentielles 

Nahrungshabitat darstellt.  

Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage wird das Nahrungsangebot für die Art Rotmilan im Un-

tersuchungsgebiet voraussichtlich nicht verringern. 

Die Vogelart Rotmilan oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden Planung 

artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 44 

(1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 44 

(1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf den Erhal-

tungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird eben-

falls ausgeschlossen. 

 

Star (Nachweis im Jahr 2022): Mehrmaliger Nachweis mehrere Individuen mit revieranzeigen-

den Merkmalen, inklusive von Rufen juveniler Stare. Es erfolgte der konkrete Nachweis min-

destens eines Nistplatzes an den Gebäudeteilen des bestehenden Stallgebäudes (östliches 

Gebäudeteil). Wahrscheinlich existieren mehrere Brut-/ Nistplätze in oder an dem bestehen-

den Gebäude der Maststallanlage. Die Flächen des Untersuchungsgebietes dienen der Art 

wahrscheinlich lediglich als gelegentlich genutztes Nahrungshabitat und weisen keine beson-

dere Bedeutung für die Art auf. Es befinden sich im Jahr 2022 zwar Nistbereiche im /am Ge-

bäudebestand, diese werden aber nicht in Anspruch genommen. Die Fortpflanzungsstätten 

werden von der betroffenen Art grundsätzlich auch nur während der Fortpflanzungszeit (ca. 

Anfang März bis ca. Ende Juli) besetzt, d. h. in Anspruch genommen, der Star „vagabundiert“ 

im Anschluss an die Fortpflanzungszeit in Schwärmen durch die Landschaft, auf der Suche 

nach geeigneten Nahrungsflächen. Die ab Mitte Juni selbständigen Jungvögel bilden sofort 

Schwärme, die sich in nahrungsreichen Gebieten konzentrieren. 

Die Art Star brütet in Höhlungen aller Art, hat ihre Nahrungshabitate aber in der Regel (in 

Abhängigkeit von Nahrungsverfügbarkeit) weiter vom Brutplatz entfernt liegen. Die Nahrungs-

suche erfolgt überwiegend am Boden durch Ablesen von Wirbellosen aller Art in weichem 

Boden. Häufig erfolgt die Nahrungssuche in engem Kontakt zu weidenden Säugern, die auch 

gerne als Sitzwarten genutzt werden. Daneben sucht der Star auch in höherer Vegetation nach 

Nahrung, liest dort Raupen und andere Wirbellose ab oder hackt an Früchten. Fluginsekten 

werden von einer Warte aus angejagt, bei Massenauftreten auch im ausdauernden Flug er-

beutet. Nahrungsflächen werden nicht verteidigt und gemeinsam genutzt. Die Freiflächen des 

Plangebietes weisen diesbezüglich lediglich pessimale Voraussetzungen für die Art auf. Die 

Ausprägungen entsprechender Agrarflächen der näheren und mittleren Umgebung des Plan-

bereiches im Naturraum weisen ebenfalls entsprechende, bzw. bessere Qualitäten als Nah-

rungshabitate auf. 

Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage auf der Ackerfläche südlich an die bestehende Stall-

anlage angrenzend wird keine Strukturen in Anspruch nehmen, die sich als Brutplatz oder 

essentielles Nahrungshabitat für die Art Star eignen könnten. Der Bau einer zusätzlichen Stall-

anlage wird das Brutnischenangebot (Gebäude) für die Art Star im Untersuchungsgebiet mög-

licherweise erhöhen. Die Strukturen der Stallgebäude und der Betrieb derselben stellen für die 
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Art Star keine relevanten Störfaktoren bzw. Störwirkung dar, schon aktuell werden die Struk-

turen der vorhandenen Gebäude als Brutplatz durch die Art genutzt. 

Die Vogelart Star oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden Planung ar-

tenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 44 (1) 

Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 44 (1) 

Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf den Erhal-

tungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird eben-

falls ausgeschlossen. 

 

Steinschmätzer (Nachweis im Jahr 2016): Der Steinschmätzer wurde nur einmalig mit zwei 

Individuen als Durchzügler am 10.05.2016 erfasst. Es befinden sich keine Fortpflanzungs-/ 

Ruhestätten oder essentielle Nahrungshabitate der Art im Untersuchungsgebiet.  

Der Bau einer zusätzlichen Stallanlage wird die Art Steinschmätzer nicht betreffen. 

Die Vogelart Steinschmätzer oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestätte ist von der vorliegenden 

Planung artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine Erfüllung des Tötungsverbotes 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von Fortpflanzungs-/ Ruhestätten 

nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen werden. Eine Störung, die sich auf 

den Erhaltungszustand der lokalen Population auswirken könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), 

wird ebenfalls ausgeschlossen. 

 

 

Wirkprognose zu „Brutvogelarten mit allgemeiner Planungsrelevanz“ (Revierinhaber) 

 

Für den Bereich des Untersuchungsgebietes konnten Amsel, Bachstelze, Buchfink, Dorn-

grasmücke, Fitis, Gelbspötter, Goldammer, Grünfink Hausrotschwanz, Haussperling, 

Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Heckenbraunelle, Jagdfasan, Schafstelze, Star und 

Zilpzalp als Brutvögel mit Status Revierinhaber nachgewiesen werden. Hierbei handelt es 

sich, mit Ausnahme des Rebhuhns, um verbreitete und ungefährdete Arten der Biotoptypen 

der Kulturlandschaften, insbesondere der halboffenen Agrarlandschaft mit kleineren Gehölz-

strukturen und landwirtschaftlichen Gebäuden die aber auch im Bereich der Siedlungen, an 

deren Ortsrändern und auch in Kleingärten und Parks vorkommen. Fast alle Reviere dieser 

Brutvogelarten befinden sich in den strukturreicheren Bereichen des Untersuchungsgebietes 

außerhalb der unmittelbar überplanten Ackerfläche. Auf den offenen Agrarflächen im nördli-

chen Untersuchungsgebiet (jenseits der Eingriffsfläche) befinden sich nach aktuellem Kennt-

nisstand vermutlich mehrere Brutstandorte/ Brutreviere des Jagdfasans. Der konkrete Stand-

ort eines Brutplatzes des Rebhuhns gelang nicht, wahrscheinlich befindet sich der Brut/ Nist-

platz in geeigneten Feldrainen, Grasstreifen, Weg-/ Grabenrändern oder Hecken/ Anpflanzung 

in der Umgebung des Planvorhabens (s.u., Arten mit „besonderer Planungsrelevanz“).  

 

Die Anpflanzflächen nördlich und östlich der vorhandenen Stallanlagen sind von den Erweite-

rungsabsichten nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen und bleiben als potenzieller 

Brutstandort für die verschiedenen Arten erhalten.  

Während der Brutvogelerfassungen im Frühjahr 2016 und 2022 konnten auf der Ackerfläche 

im südlichen Erweiterungsbereich keine Brutvogelarten festgestellt werden. Da auf den land-

wirtschaftlichen Flächen nutzungsbedingt immer geringe Verschiebungen von Revieren und 

Neststandorten erfolgen, sind zur Vermeidung des Tötungsverbotes nach § 44 (1) Nr. 1 
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BNatSchG im Bebauungsplan artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen zur Baufeld-

räumung (Inanspruchnahme des Bodens (Abschieben von Oberboden, Einrichten von Lager-

flächen etc.) und die Entfernung von Gehölzbewuchs sowie Gras- Staudenfluren nur außer-

halb der Brutzeit und somit in Anlehnung an § 39 Abs. 5 BNatSchG nur zwischen Oktober und 

Ende Februar) vorgesehen zu berücksichtigen. Weiterhin dürfen die Ackerflächen nördlich des 

Plangebietes während der Brutzeit auch baubedingt für Lagerflächen oder Baustelleneinrich-

tungen nicht in Anspruch genommen werden.  

Die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen verbreiteten ungefährdeten Brutvogelarten mit 

Revierstatus (Amsel, Bachstelze, Buchfink, Dorngrasmücke, Fitis, Gelbspötter, Goldam-

mer, Grünfink Hausrotschwanz, Haussperling, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Hecken-

braunelle, Jagdfasan, Schafstelze, Star und Zilpzalp) oder ihre Fortpflanzungs-/ Ruhestät-

ten sind von der vorliegenden Planung unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Baufeldräu-

mung und der baubedingten Lagerflächen artenschutzrechtlich nicht relevant betroffen. Eine 

Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG oder die Inanspruchnahme von 

Fortpflanzungs-/ Ruhestätten nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG kann somit ausgeschlossen wer-

den. Eine Störung, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen auswirken 

könnte (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG), wird ebenfalls ausgeschlossen. 

 

 

Fazit: 

Unter Berücksichtigung der im B-Planverfahren formulierten artenschutzrechtlichen Vermei-

dungsmaßnahmen (Bauzeitenfenster bei der Baufeldräumung (außerhalb der Brutzeit) und 

der Beachtung von der Anlage baubedingter Lagerflächen (keine baubedingten Lagerflächen 

während der Brutzeit nördlich des B-Plangebietes) werden die Verbotstatbestände des beson-

deren Artenschutzes nach § 44 (1-3) BNatSchG für Arten aus der Gruppe der Brutvögel nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht erfüllt. Weitere oder spezielle artenschutzrechtliche Maßnah-

men sind für die vorkommenden Arten aus der Gruppe der europäischen Brutvögel somit nicht 

erforderlich. 
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2.5 Zusammenfassung - Notwendige Maßnahmen zur Vorhabenrealisierung 

Im Plangebiet ist das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tierarten aus den Artgrup-

pen der Brutvögel nachgewiesen. Mit der Umsetzung der Planung gehen nach aktuellem 

Kenntnisstand keine Brutstandorte oder essentielle Habitatbestandteile von Brutvogelarten mit 

besonderer Planungsrelevanz verloren  

Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der § 44 des BNatSchG durch den Bauher-

ren zu beachten, diese gelten unmittelbar und unabhängig vom Satzungsbeschluss im Sinne 

der Bauleitplanung auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch für Bau-

herren bei Bauantrag). Hinsichtlich der Berücksichtigung des Artenschutzes ist festzuhalten, 

dass unter Berücksichtigung aller vorhandenen Daten nach aktueller Einschätzung und unter 

Beachtung der folgenden Maßnahmen die Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG nicht zu erwarten sind und somit kein Ausnahmever-

fahren erforderlich wird.  

 

- Die Erfüllung des Tötungsverbotes nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG von Individuen oder 

ihren Entwicklungsformen wird dadurch vermieden, dass die erste Inanspruchnahme 

des Bodens (Abschieben von Oberboden, Einrichten von Lagerflächen etc.) und die Ent-

fernung von Gehölzbewuchs sowie Gras- Staudenfluren nur außerhalb der Brutzeit er-

folgt und somit in Anlehnung an § 39 (5) BNatSchG nur zwischen Oktober und Ende 

Februar. Sollen die Bodenarbeiten auf der landwirtschaftlichen Fläche, Gehölzrodungen 

oder Entfernung von Gras-Staudenfluren während der Brutzeit stattfinden, ist zuvor 

durch einen Fachgutachter zur prüfen, ob in dem betroffenen Bereich aktuell Vogelnes-

ter vorhanden sind. Die Begehung ist zu protokollieren und das Protokoll ist vor Beginn 

der Arbeiten der UNB vorzulegen.  

- Die Ackerflächen nördlich des Plangebietes dürfen während der Brutzeit auch baube-

dingt für Lagerflächen oder Baustelleneinrichtungen nicht in Anspruch genommen wer-

den.  
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